
Anlage 10 

Satzung der Umweltbetriebe der Stadt Kleve -AöR- vom _______ zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung vom 01.08.2011 zur Entwässerungssatzung der Um-

weltbetriebe der Stadt Kleve – AöR – vom 01.08.2011 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der 
jeweils geltenden Fassung, der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NW. 1969, S. 712), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung 
sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz 
vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fas-
sung, in Verbindung mit der Satzung der Stadt Kleve über die Anstalt des öffentlichen Rechts 
‚USK-Umweltbetriebe der Stadt Kleve’ vom 17.12.2008 haben der Verwaltungsrat der USK-
Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR in seiner Sitzung am TT.MM.JJJJ sowie der Rat der 
Stadt Kleve in seiner Sitzung am TT.MM.JJJJ folgende Satzung beschlossen: 
 
Hinweis: Die Bezeichnung der männlichen Form (z.B. der Eigentümer) gilt gleichermaßen für die weibliche Form. 

 
 

§ 1 
Änderungen 

 
a) Im § 1 Abs. 3 wird „(§ 8 Abs. 9 KAG NRW)“ angefügt. 
 
b) Im § 6 Satz 2 wird „so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte“ 

durch „so ist der Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW beitrags-
pflichtig.“ ersetzt. 

 
c) Im § 8 Abs. 1 wird „§ 53 c LWG NRW“ durch „§ 54 LWG NRW“, im Abs. 2 wird „§ 

65 LWG NRW“ durch „§ 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW“, unter b) wird „(§ 65 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW)“ durch „(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW)“, unter c) wird „(§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
LWG NRW)“ durch „(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW)“, im Abs. 4 wird „(§ 65 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW)“ durch „(§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 AbwAG NRW)“ und „denjenigen erhoben, die keine 
Kleinanlage haben, die den Anforderungen des § 57 LWG NRW entspricht“ durch 
„demjenigen erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anfor-
derungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.“ ersetzt. 

 
d) Im § 10 Abs. 1 wird „Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das 

Kalenderjahr.“ und im Abs. 3 wird „Die Datenübernahme vom örtlichen Wasser-
versorger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzählerdaten 
des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Able-
sung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Abwasserbeseitigungspflicht der USK (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der 
Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG 
NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr 
und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Inso-
weit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbunde-
nen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
Grundgesetz) zu dulden.“ angefügt. 

 



e) Im § 16 a) wird „bzw.“ durch „;“ ersetzt und vor „der Erbbauberechtigte“ „auch“ 
eingefügt. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber den Umweltbetrieben der Stadt Kle-

ve AöR, Brabanterstraße 62. 47533 Kleve, vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Kleve, den  
 
 
 
   (Northing)                                           (Haas)                                        (Janssen) 
Bürgermeisterin                               Vorsitzender des         Vorstand der 
              Verwaltungsrates         USK - AöR 
              der USK - AöR 


